
Gemeinde Otterwisch                     Otterwisch, am 09.02.2024  
 

Beschlussvorlage Nr. GR 001/022/24 
für die öffentliche Sitzung  

des Gemeinderates am 20. Februar 2024  
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Beschlussfassung über die Verwendung der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes 
für das Jahr 2018 - Hausalarm- und Sicherheitsanlage im Gebäudekomplex der Grundschule 
Otterwisch  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch beschließt die noch verbliebenen 408,61 € der 
Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes für das Jahr 2018 für das Vorhaben 
Hausalarm- und Sicherheitsanlage im Gebäudekomplex der Grundschule Otterwisch zu 
(Produktkonto 21110100.68119800.- Invest.-Nr.4211101106) zu verwenden.  
 
Aus der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes für das Jahr 2018 werden für dieses 
Vorhaben somit insgesamt 467,56 € finanziert. 
 
Die Verwendung der Mittel zur Stärkung des ländlichen Raumes für das Jahr 2018 setzt sich 
somit nun wie folgt zusammen: 
 

    2.393,03 €  Warmwasser Grundschule 21110100. 61419100. 3211101102. 

    8.068,82 €  Musikzimmer Grundschule  21110100. 61419100 3211101103. 

20.526,75 €  Flur/ Treppe/ Gruppenraum Kita 21110100. 61419100 3211101105. 

30.988,60 € Zwischensumme Instandhaltungen 

    5.993,10 €  Gebrauchtfahrzeug 11161400. 68119800. 4111614005. 

    2.000,00 €  Carport Bauhof 11161400. 68119800. 4111614006. 

    2.890,00 €  Geschirrspüler Kita 36510000. 68119800. 4365100101. 

         467,56 €  Hausalarmanlage usw.GS  21110100. 68119800. 4211101106. 

  27.660,74 €  Erschließungsstraße GG Ost 54110000. 68119800. 4510000140. 

39.011,40 € Zwischensumme Investitionen 

70.000,00 € gesamt 

 
Begründung: 
Nach dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen 
Raumes im Freistaat Sachsen vom 29.Juni 2018, zuletzt geändert am 31.März 2021, erhalten 
die sächsischen kreisangehörige Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils pauschale 
Zuweisungen in Höhe von 70,00 € je Einwohner für die ersten 1.000 Einwohner der Gemeinde, 
somit 70.000,00 € pro Jahr. Die Verwendung hat bis spätestens 31.12.2022 zu erfolgen. Über 
die Verwendung entscheidet der Gemeinderat.  
 
Für die Instandsetzungsarbeiten im Musikzimmer des Grundschule Otterwisch wurde 
zunächst von Kosten in Höhe von 8.477,43 € ausgegangen. Die tatschlichen Kosten lagen 
aber 408,61 € darunter. Bislang wurde über diese nicht verwendeten Mittel noch nicht 
beschieden. Diese sollen nunmehr für das Vorhaben Hausalarm- und Sicherheitsanlage im 
Gebäudekomplex der Grundschule Otterwisch eingesetzt werden.   


